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I; 

Kapitel 1 Der klassisch-römische auctoritaa-Begrift' 

Artikel von MÜNSCHER geschieht1', und weniger von einer vermeint
lichen Grundbedeutung ausgehend, als das in der interessanten, aber 
völlig vergessenen Arbeit von TEICHMÜLLER der Fall ist 16 ; und 2. nach 
Erarbeitung der semantischen Bedeutung die historischen Sachfragen 
zu klären. 

Eine derartige Arbeit kann die vorliegende, auf Augustin konzen
trierte Untersuchung nicht leisten 18• Ee kann im folgenden nur ver
sucht werden, die Anwendungsbreite des klassisch-römischen Begriffe 
möglichst kurz ~ustellen, um den R&hmen zu gewinnen, innerhalb 
dessen der Gebrauch des Begriffes bei Augustin zu behandeln ist. Aus 
im folgenden Abschnitt noch näher zu bestimmenden Gründen emp
fiehlt es eich, die Anwendungsbreite des Begriffes darzulegen, bevor 
die Frage nach einer möglichen Grundbedeutung des „verschwom
menen und aller strengen Definition eich entziehenden" Wortes gestellt 
wird 17. 

a) Im öffentlichen und privaten Leben spielte die auctorita.a 
eine große Rolle als die Fähigkeit einer Person, maßgeblichen Einfluß 
auf das Denken und Handeln eines anderen auszuüben, und zwar 
picht durch Gewalt! 8 , sondern aus der Kraft und Überlegenheit der 
Persönlichkeit durch Kundgabe des eigenen Willens oder der eigenen 

Meinung, eo, daß sich der andere ~uen auf die önlichkeit 
freiwillig unterwirft: 1am in. om11,ibua qoo.e dicil tanta .au.ctorita-".inut, 
u't diatnnre pudeät, eo sagt ee Quint an von Cicero11• Weil man 
einer Pereönlichke"it vertraut 10, kann deren auctoritas wirksamer sein 
als ma.nches rationale Argument 11. Die Wirkung einer Sache oder 
einer Lehre wird abhängig von der Person dessen, der sie vertritt". 

H Vorbildich im Sinne einer Differenzierung der Bedeutungen ist dagegen der 
Auetoritaa-Artikel von HA:EssLER im Mittellateinischen Wörterbuch, Bd. 1, 
Sp. 120-129. 

n Dazu mehr im folgenden Abschnitt. 
11 Sie bleibt, betrachtet man das reiche Zettel-Material, das der Thesaurus 

D. liefert, eine reizvolle Aufgabe. 
1-!J MOJIOISEN, Staatsrecht III, s. 1033. 

11 s. u. s. 29 ff'. 
11 Quint. inst. X 1, 111. 
18 Als das Bewußtsein, sich auf del\....BA1_ des Autoritäts-Trägers verlassen zu 

können, ist~ Vertrauen korurt.itutiv für~ Autoritäts-Phänomen. Das zeigt 
eich auch daran, daß conatqntia bisweilen zur Voraussetzung der auctoritaa 
gemacht wird: nur auf den, dei:,_ eonatana ist, kann man eich verlassen. Vgl. 
Cic. Bull. 10; ac. II 69 (inconatantia levatur auetoritaa); Sen. epist. 55, 5. 

11 PI~. epist. _I_ 8, 18: O_~r tarnen conailio tuo, cuiua, mi~i auetoritaa 1'N!.. 
ratumc rnffWJ. Mar. V1ctonn. rhet. I 24, p. 213, 39: Auctorüaa ut argu~• 
tum veriua atque honutiua et cui quan necesse habeat credi. 

" Vgl. die bezeichnende Formulierung Bist. Aug. Gallican. Avid. 2, 6: Tyran
norum enim etiam bona dicta non haben, tantum auctoritati8 quantum debent. 
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1. Anwendungsbreite und Bedeutungen 

Auctoritas wird zur Macht der Person.._ sich oder die eigene Mei
~ durcbzu.eetzen 13• Ay.ctoritaa ~ Person-Macht~ ,;t'116fzmigungs
macht" H, ,,Aneehensmacht" 15• 

Übera.11 im politischen und privaten Bereich läßt sich diese Form 
von auctoritas beobachten, immer wieder finden eich Formeln wie 
auctore aliquo bzw. ex auctoritate alicuiUB aliquid /acere ode!'._ a;& 
~ium auctoritatemque alW,WIS. Sehr wichtig ist die auctorilat, es 

ere (ad /idem /a.ciffldam18); die auctoritas der Rechtsgelehrten 
und ihrer auf Anfrage erstellten Gutachten spielt in den Prozessen 
eine wichtige Rolle 17 ; beim Argumentieren beruft man sich gerne auf 
die auctoritas großer Männer a.us Kunst und Wissenschaft 18 ; die~ 
torita8 maior:um_ .ist. :von verbiod)ir-her Vorbildlicllkeit 111; Priester und 

uguren gewinnen, obwohl sie über den religiösen Bereich hinaus 
keine gesetzlich festgelegten Vollmachten hatten, großen Einfluß auch 
auf Sta.atebela.nge, ihre auctoritas ist religiös bestimmt und.. fenjgt 
eich durch das Eintreffen von l?J:opbezeiuTJseo30 ; die Notwendigkeit 
von aüclörita.a für den Feldherrn hat besondere Cicero in De imp. Cn. 
Pomp. hervorgehoben 11. 

Die Art und Weise, wie dieser Einfluß ausgeübt wird, und damit 
auch der Inhalt der auctoritas kann sehr verschieden sein: Häufig 
bezeichne~auctorita.t.die Jfänflußnll.hme durch)_Ratgeben". Schon bei 
Plautus findet eich die Wendung: Quid miki ~ es1 Was rätst du -
11 Vgl. Vell. II 125, 5: ... cum ei piaaa rutiaaime aentiendi et auctoritaa 

quae aentiebat obtinendi auperuaet. 
11 K&MJ.&H, s. 212. 
15 THEODOR GEIGER, bei ESCHENBUBO 8. 15. 
" Cic. top. 73: Ad /idem Jaciefldam.JLuctori/,aa quaeritur. Auctorilaa als wichtige 

Eigenschaft des Redners, die es zu erwerben gili: Rhet. Her. IV 32; Cic. 
de orat. II 156; Cic. orat. 120; Quint. inst. I 11, 12; XI 3, 155. 

17 Vgl. besonders Cic. de orat. I 198 (zitiert u. S. 34). Vgl. auch lllmiu, S. 52; 
FOBBT, S. 29-31. 

11 Cic. top. 78: ... oratoru et philoaophoa et po«aa et h~. u quorum et 
dictia et acriptia ~ auctorilaa peti.tur ad faciendam fadem. Vgl. auch Rhet. 
Her. II 48: Primua locua aumitur ab auctorilate, cum commemoromua, quantac 
curae ea rea fuerit diia immortalibua aut maioribua nodri.t, regibua, cit1itanbua, 
nationibua, hominibua aapientiuimia, aenatui ... (ähnlich Cic. inv. I 101). 

.. Vgl. J.-C. PLU'IIU. Wee8J!_ und WirJmr!g der auctoritaa maiorum bei Cicero, 
Dias. Münster 1935. -

80 Vgl. IIEINzB, s. 53; GMJCLIN, s. 29-35; FOBBT, s. 33-37. 
11 Cic. imp. Cn. Pomp. 28: Auctorilaa gehört mit acientia rei militaria, __,., 

tllid Jelicitall zu den vier Dingen, die für den iäealen Feldherrn notwendig 
eind:-Vgl. auch FOBBT, S. 2lf. Diese Vierbeit als &:hema, ~ell8"ßt611t 
unter dem Motto „Divina.Providentia", bei NOT. dign, or. 45 p. 101 SEECK 

11 HEIN~ ~ in det.,Situation des Ra bene die Gnmdeituaüou. .dar. aa.c-
toritaa. 
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Kapitel 1 Der klassisch-römische auctoritaa-Begriff 

mir 133 , und bei Quintilian heißt es: l'.:alet aJJk,m,. .in, J;.Q.nBiliis auctoritas 
plurimum. nam e.t prudentissimUB esse haberique e.t optimUB debe.t, qui 
Tenfentiae suae de utilib'UB atq_ue lumestis credere omnes velit a,. A uctoritas 
tritt in enge Beziehung zu oonsilium 35 und kann in der FÖlge durch 
Metonymie auch den (autoritativen) Rat bedeuten, nicht mehr nur 
die ratende Persönlichkeit 36 • In Gerichtsreden ist, wenn von auctoritas 
die Rede ist, oft die Autorität eines~ (der vor Gericht steht) 
oder eines Zeugnisses T<Ia,s verlesen wird) gemeint 87• Solche Zeugnisse 
können auch Zitate von Dichtern oder Philosophen ~in, die, ohne 
daß sie um Rat gefragt wor en wären, als zeugen angeführt werden, 
oder frühere, in ähnlichen Fällen gefällte Entscheidungen 38• So steht 
auctoritas 2ft 11eb.e_n testis und testimonium 39 und kann durch Meto
'iiymie die Bedeutung ,,(autoritatives) Zeugnis" annehmen ' 0• Hier ist 
dann, besonders wenn e§' siclr nieht nm miwesefide Zeugen, sondern 
um die Anführung von Zitaten anderer Autoritäten handelt, nicht 
mehr der Wille zur Einflußnahme entscheidend, sondern nur noch der 
faktische Einfluß einer Persönlichkeit. Weil auch in den Senatsdis
k1188ionen die auctoritas des einzelnen Redners entscheidend ist, tritt 
der Begriff oft neben sententia, und auctoritas e.t sententia bedeutet 
dann - als lv a~a 8uoi:vn - die autoritative Stellungnahme des Sena-

11 Plaut. Mil. 1094, Poen. 721 u. ö. 
" Quint. inst. III 8, 12. Vgl. auch Cic. de orat. III 133 und Lael. 44: Plurimum 

in amicitia amicorum bene auadentium ooleat auctoritaa. Bei Velleius wird der 
Begriff auctoritas für die Ratgeber, den „brain-trust" der Herrschenden ver
wandt: II 54, 1 und II 127, 1. (dort Beispiele: Laelius als Ratgeber der 
Scipionen, Agrippa als Ratgeber des Augustus.) 

11 Oonailium et auctoritaa ist eine geläufige Verbindung: Cic. Caecin. 52 und 56; 
1'i"c. Pliü. II3'7'; 1 16; Cic. dom. 132; Cic. S. Rose. 149; Tac. dial. 36, 5 u. ö. 

11 Oft ist nicht zu entscheiden, ob in Wendungen wie ~equ•,.!!.~' auc
toritaB die allgemeine Fähigkeit, Einfluß zu nehmen, memt (zu übersetzen 
wäre dann: ,,der Autorität folgen"), oder den konkreten autoritativen Rat
schlag (zu übersetzen wäre dann: ,,dem Rat folgen"). Vgl. Vell. II 54, l: 
Von den Ratgebern heißt es: .. ·JL"°"'m~ ia .f.!E.:. rp) auctoritate f'eg,llallw 
(,,durch deren Autorität - oder: durch deren Rat - er sich bestimmen ließ"). 
Deutlich ist die Metonymie bei Cic. Brut. 266: tuam perpetuam auctoritatem 
de pace, ,,dein dauerndes Raten zum Frieden". Ebenso muß Brut. 86 auc
toritau 0. Laeli heißen: ,,auf Grund des Ratschlags des Laelius". 

17 Rhet. Her. I 16; II 48; Cic. part. 49, top. 78 u. ö. Vgl. auch Cic. Flacc. 53: 
Duinant putare auctoritatem es88 in eo tutimonio, cuiua auctor inventua e8' nemo. 

18 Cic. Caecin. 104; de orat. I 180. 
11 Neben tutia: Cic. Verr. a. pr. 56; V 103. Neben tutimonium: Cic. dom. 76. 
'° Rhet. Her. I 16; Cic. Verr. III 168; Cic. Cael. 55 ist die Rede von einer 

iure iurando dwincta auctoritaa, also einem „Zeugnis unter Eid". Wie es zu 
der Metonymie kommt, zeigt Rhet. Her. II 9: A tutibua dicemua aecundum 
auctoritatem et vitam tutium ... 

n Auch die Wendungen tueimonium et auctoritaa und connlium 8l auctoritaa 
sind als 1v 314 3uoiv zu verstehen. 
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1. Anwendungsbreite und Bedeutungen 

tors n; durch Metonymie kann auch auctoritas allein die Bedeutung 
,,(autoritative) Stellungnahme" erhalten u. Eine entsprechende Meto
nymie liegt vor, wenn auch der Beschluß des Senats auctoritas heißt, 
und ebenso später, wenn ein kaiserliches Dekret als auctoritas be
zeichnet wird. 

Wenn der Autoritätsträger durch Rat, Zeugnis, Votum oder Dekret 
Einfluß ausübt, so bleibt er für das, was er als Autorität rät oder 
aufträgt, ,!_erantwortlich: man kann sich auf ihn berufen". Da.rum 
kann auctoritas in bestimmten Fällen auch als Ermächtigung, Autori
sation, Erlaubnis verstanden werden, auf die man sich berufen kann". 
Der Autoritätsträger bringt da.bei seine auctoritas ins Spiel, indem er 
sie auf den andern überträgt: er „gibt" seine auctoritas, d. h. er gibt 
seine Ermä.cht~" und der andere „hat" dann eine auctoritas, er 
,,hat" Vollmacht . 4,~ dare (auf seiten des Autoritätsträ
gers) u'iia äudöntatem habere (auf seiten des Untergebenen) sind so 
zwei Seiten· ein unä esse n Sachverhalts u. Wer in diesem Sinne 
auctoritas (Vollmacht) hat, hat sie nicht als seine eigene Autorität, 

u Z.B. Cic. imp. Cn. Pomp. 59; dom. 69; 100; Cato 17. 
u Vgl. Thesaurus L. L., Bd. II, Sp. 1218f. 
" Der.~ '1al:. e~chkQ.it und des Sich-Berufen-Könnens kommt 

gut in der privatrechtlichen Verwendung des Begriffs zum Ausdruck (■. u. 
S. 22). Bua auctoritau kann im juristischen Sprachgebrauch heißen: ,,auf 
eigene Verantwortung" (vgl. Inst. lust. II 1, 8). 

" Zwei Beispiele aus Plautua (Mero. 312 und Poen. 146), wo die Bedeutung 
des auctorem esae von „Rat" in ,,Ermächtigung" u.mschlägt, bringt schon 
Hlmm!:, s. 4 7. 

" Vgl. Cic. nat. deor. III 85: Zu einer Erzählung von einem durch die Götter 
nicht bestraften Frevler heißt es: V idetur enim auctoritatem ad.Jerre peccandi. 
Firm. math. III 4, 13: ... ut d6nt etiam vita8 MCiaque auctoritatem; Reges. 
IV 25, 2: lohannu intua poaitua 8U08 ad. beUum mtiia ~ data criminum 
auctoritau. (,. ... nachdem die Vollmacht zu Verbrechen gegeben war".) 
Der entspr. griechische Text bei Jos. bei. lud. IV 559: nmix lm't(lfflw"V 3piiv 
l>-v lxixlffOI; hs3öiu;L. Vgl. Cic. Phil. VIII 4. 

' 7 Cic. Verr. II 121 (von einem Provinzbeamten): Hallet ... auctoritatem legum 
dandarum ab aenaeu. (,,die Vollmacht, Gesetze zu geben"). Cic. Att. I 19, 2: 
Senatua dect8tJit, ut ... legcdi cum auctoritau (mit Vollmacht) mittMmtur. 

" Weil das HoHBNBEE bei eeinem Augustin-Index nicht erkannt hat, ist ihm 
entgangen, daß an Stellen wie Aug. conf. I 25; civ. II 14; II 19; II 25 der 
gleiche Sachverhalt mit auctoritaa bezeichnet wird: Die Götter der Heiden 
geben den Menschen durch die Mythen, die von ihnen berichtet werden 
(Ehebruch!) die Ermächtigung, die Vollmacht (auctoritaa), ein Gleiches zu 
tun (z.B. civ. II 25: ... flZffllplo IJUO velut dwinam auctoritatem prael,8re 
8ul8ribU8 ... ), und die Menschen haben damit die Vollmacht (auctoritaa), 
eo zu hwideln (oonf, l 25; , , , 14 h®eret auctoritatem ad. imitandum verum 
ad.tdtmum ... - ,,damit der wirkliche Ehebruch eine Vollmacht zum Nach
ahmen hat"). HoHBNBEE stellt die eine Stelle unter das Stichwort auctoritaa 
ditlina, die andere unter das Stichwort auctoritaa humana. Beide Stellen aber 
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2. Zur Frage nach „Ursprung" und „Grundbedeutung" des aucloritaa-Begriffs 

2. Zur Frage nach „Ursprung" und „Grundbedeutung" 
des auctoritas-Begriffs 

Die Frage nach dem - mit Hilfe der Etymologie zu ermittelnden -
Ursprung und nach einer allen verschiedenen Variationen des Begriffs 
gemeins&men Grundbedeutung gehört zu den meist verhandelten Pro
blemen der auctoritaa-Forschung. Einigkeit besteht inzwischen 7• dar
über, daß auctorita8 mit auctor und a"!!Lere zusammenhängt und zur 
Wurzel augea/-oa gehört, die wiederum mit dem altindischen ojas 
verwandt ist 77• Aber sobald die Frage gestellt wird, in welcher Weise 
sich die Verwandtschaft von auctoritas mit auctor und augere auf die 
Bedeutung des Wortes auctorita8 auswirkt, gehen die Antworten weit 
auseinander: im juristischen Bereich sah man in auctoritas die Ver
mehrung „des Eigentumsbeweises" 78 für den Käufer, der „Rechts
position des Handelnden" 78 oder der Person des Mündels 80 , ja selbst 
die Mehrung des Besitzes eines anderen 81 • Die Grundbedeutung des 
Begriffs glaubte man entweder in einer geheimnisvollen Mehrung der 
Persönlichkeitsmacht 81 , des Mana., oder ganz schlicht einer Mehrung 
des animus eines Handelnden durch den auctor 81 zu sehen. 

Doch die Unmöglichkeit, von der sprachlichen Wurzel auf eine 
Grundbedeutung zu schließen, haben gerade die Sprachwissenschaftler 
selbst am ehesten erkannt: die Entwicklung des Begriffs auctoritas 
hat den Sinn des Wortes so von seinem etymologischen Sinn (augere) 
entfernt, daß man auf diesem etymologischen Sinn nicht eine Bedeu
tungsentwicklung von auctoritas aufbauen kann H_ 

S. 10-12, GIJ'J'ARD, pass.; 8.TöoBEN, pass. Eine ausgezeichnete und gründ
liche Diskussion der Probleme bietet MAYER-MALY. Zur Frage „Rechts
macht" (Gil'l'ARD) oder „Gewährschaftahaftung" (MAYER-MALY) s.o. S. 18 f. -
Ein Reflex des juristischen Sprachgebrauchs findet sich bereits bei Plaut. 
Eun. 390 und Poen. 146f. - Bei Sen. contr. VII 6, 22f. sind die auctoritatia 
tabellae die Manzipationsurkunde, der Garantieschein über den Kauf eines 
Sklaven. Vgl. auch Cic. Mur. 3 (unten Anm. 219). 

71 SoHOBMANN und TBIOHHÜLLBR lehren noch die Ableitung von aucloritaa aus 
aio, Ja sagen, gutsagen. 

77 Vgl. die Arbeit von Gomu„ Schon bei Isidor (orig. X 2) heißt es: Auctor ab 
augmdo dictua. 

71 MoMMBBN, Staatsrecht III 1039. 
7t KAsER, a.a.O. S. 40. 
80 GIBABD, zitiert bei HmNzE, 8. 46, Anm. 7. 
11 V. BBSBLBR, zitiert bei IIEINZB a.a.O. 
81 w AGBNVOOBT in RAC 1; GoNDA pass. 
81 M. LBUJUNN, Gnomon 13, 1937, S. 3lf. 
at So M. A. ERNOUT in REL 15, 1937, S. 34. Das gleiche betont IIEINZB S. 44 

und 46. Auch GoNDA (S. 75ff.) zeigt die Schwierigkeiten, obwohl er selbst 
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3 . .Auctoritaa und potutaa 

Herrschaftsweise des Senats, pote,8ta8 die der Ma.gistra.tur113 , und der 
Senat ka.nn, wenn er sich gegen den Willen von Bea.mten durchsetzen 
will, dies nur mit Hilfe der poteatas anderer Bea.mten tun 1", weil ihm 
selbst jede Vollzugsgewalt fehlt, er nur durch sein autoritatives con
silium wirken darf. 

Die Begriffe auc.toritas und poteatas sind also im Rom der Republik 
und der frühen Kaiserzeit klar geschieden. Dennoch zeigen sich die 
ersten Ansätze zu der Entwicklung, in der sich die Begriffe einander 
nä.hem, schon sehr früh. Die auctoritas des Senats hat sich aus einem 
rechtlich unverbindlichen Rat der Alten zu einer Institution mit 
Rechtsmacht entwickelt, hat also, auch wenn sie begrifflich noch von 
der potutas der Beamten unterschieden wird, amtlichen Charak
ter 115 • Bei der auctoritas -principis ist es ä.hnlich. Augq13,t greift diesen 
Titel aus repuuu. ... aoJLUoC er Tradition auf, um damit die ganz auf seiner 
Persönlichkeit ruhende Art der Herrschaft zu bezeichnen; aber schon 
unter ihm, stärker noch bei seinen ac olgem, ist das Phä.nomen der 
Institutionalisierung dieser auctoritas zu beobachten, einer Institu
tionalisierung, die so weit ging, daß auc.toritas zum Rechtsgrund von 
Gesetzen und Erlassen der Kaiser wurde 111 • MA.X WEBER hat dieses 
Phä.nomen die „VeraJ.ltäglichung des Charismas" gena.nnt 117. 

Dieses Phänomen, das auch für die Entwicklung des christlichen 
auctoritas-Begriffs wichtig ist, soll noch nä.her &n&lysiert werden: Die 

111 Vgl. dazu Cicero& klaasische Formulierung der Gewaltenteilung in Rom, 
zitiert oben S. 21; vgl. auch Cic. rep. I 69; II 56; Cic. leg. III 28 (dort heißt 
es: ... quom potutaa in populo, auctoritaa in aenatu . . . Vgl. auch die 
Bemerkung von MOMllSEN, Staatarecht III, 1033: die Begriffe imperium, 
potutaa und maiutaa können nicht für den Senat gebraucht werden. (Ea 
gibt Ausnahmen, z.B. Liv. 3, 21, 3: Oonaulu ftwre in pawum potutate. 
Aber dann liegt kein strikter Gebrauch vor.) 

114 Das klarste Beispiel: Liv. ,, 26, 7 (zitiert Anm. 6'). Ahnlich Liv. ,, 56, 
lOff.; 8, 33, 7. Vgl. auch Liv. 2, ü, 5. 

111 Aber Cicero hat durchaus noch ein Empfinden für die Tat.aache, daß die 
auctoritaa des Senats in der frei anerkannten auctoritaa bedeutender Per• 
sonen gründet, die man um Rat fragt: Er sagt rep. II 59, die Einführung 
der Volkstribunen habe dazu gedient, die pol#Jfüia und auctoritaa des Senats 
zu verringem. Dennoch sei diese auctoritae groß geblieben, weil es die 
weisesten und tapfersten Männer gewesen seien, die den Staat mit Waffen 
und conailium schützten, also solche Männer, quorum auctoritaa mazime 
jlorebal. 

111 Dazu vgl. jetzt besonders die Arbeit von l'IIAODELAIN. - Rechtsgrund von 
Erlassen und Aufträgen war auch echon die auctoritaa des Senats gewesen: 
Beamte und Senatsbevollmäohtigte handeln ex auctoritate amatua (Cic. dom. 
11'; Liv. ,2, 21, 5 u. ö.) oder publica a-uctorit.ate (Cio. Phil. III 3; V 28; 
X 7; u.ö.). 

117 MAx WEBER, Wirtschaft und Gesellechaft, Stud. Ausg., Tübingen 1956, 
Bd. 1, S. 182ff. Vgl. auch SmroLz, S. 124f. 
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3. Auctoritaa als die zur Nachahmung rufende Veranschaulichung einer Lehre 

stus, in dem die christliche Lehre anschaulich wird an. Christus ist 
der magiater, so heißt es in der 44. der 83 „Diversa.e quaestiones", 
cuius imitalione in mores optimoa formaretur (sc. genus humanum), 
und in der 25. Qua.estio sa.gt Augustin: Sapientia Dei hominem ad 
ezemplum, quo recte viveremus 8'U8Cepit•u. 

Damit läßt sich auch der im ersten Abschnittau behandelte Topos 
von der Machtlosigkeit der platonischen Lehre erläutern: Daß den 
Platonikern zur Verbreitung ihrer Lehre Autorität fehlte, meint prä
zise: Ihnen fehlte ein autoritatives ezemplum. Sed non ... Plalonici 
verae rationis -perscmam implere potuerunt, omnibus enim defuil divinae 
h.umilitalis ezemplum ... 316 • Sie besaßen die vera ratio, aber ihnen 
fehlte eine Autoritätsperson, welche - wie wir im Deutschen sagen 
können - die Lehre persönlich vertritt 118, so wie Jesus die christliche 
Lehre vertritt. Das Wesen der Vertretung der - moralisch verstan
denen - christlichen Lehre durch Jesus hat Augustin in einer prägnan
ten Formulierung charakterisiert: Noluil daure, qu,od ipse non ~ 
noluil iubere, qu,od ipse non facersilf'". ' 

Augusf"m hätte die lffictoritäs;-&ls die Wirkungsweise des Evange
liums, der potestas, als der Wirkungsweise des Gesetzes gegenüberge
stellt. Die Beziehung von auctoritas und exemplum gibt nun die Mög
lichkeit, das Wesen der auf die Masse der Ungebildeten wirkenden und 
zum rechten Handeln treibenden Autorität zu verstehen. Sie wirkt 
nicht durch Befehl oder Gewalt, sondern sie erreicht ihr Ziel, indem 
sie durch ihr eigenes Vorbild ihre Forderung anschaulich macht 118• 

111 s. u. S. 123ft'. Vgl. auch LoBBNZ, der in seinem Literatur-Bericht (Theol. 
Rundschau 1959, S. '8) LöWITH vorwirft, bei seiner Augustin-Kritik die 
Bedeutung der Inkarnation für die auctoritaa nicht genügend bedacht zu 
haben. 

111 In Verbindung mit dem auctoritaa-Begriff findet sich der Gedanke des vor
bildlichen Wirkens Christi noch vera rel. 3, conf. VII 25 und epist. 137, 12; 
vgl. auch en. Ps. 40, 1; quant. an. 76; lib. arb. III 76 ( . .. diabolua ad üni
tatiomm avpe,biae, Dominw ad imitatiomm humilitatia. - Vgl. Tert. patient 2. 

'" S. 65f. 
au epist. 118, 17; vgl. auch epist. 118, 33; lib. arb. III 60; trin. XIII 24. 
111 Man würde heute in diesem Zusammenhang sofort an Sokrates denken, 

aber dieser GedQ,Dke lag zur Zeit Augustins offenbar fem. - Daß es ein 
römischer Gedanke ist, den Zusammenhang zwischen Lehre und Person 
zu sehen, wurde oben S. 39f. erörtert. 

117 sanct. virg. 35. VgL auch ad Don. 50 (über Cyprian). 
118 Aufschlußreich zum Verständnis dieser Anschaulichkeit ist, daß an der im 

vorigen Abschnitt (S. 71, bei Anm. 302) zitierten Stelle util. cred. 9 von 
der Anschaulichkeit des strafandrohenden Gesetzes die Rede ist (das tali 
lege wird erläutert: poenarvm aeilicet ialarum, quae t1idari ab .m.dtia pouunl, 
minia alqm ltJrroribua.). Der Übergang vom Alten zum Neuen Testament 
ist also der von der Anschaulichkeit der Strafen, die das Gesetz androht, zur 
Anschaulichkeit des eumplum Ohriati, die das Evangelium anbietet. 
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